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In einem vom Bundesgerichtshof (BGH) entschiedenen Fall ging es um 
fondsgebundene Riester-Rentenversicherungen, bei denen die spätere Ren-
tenhöhe anhand eines im Versicherungsschein festgelegten Rentenfaktors 
berechnet wird. Dieser Rentenfaktor beruht auf den vom Versicherer an-
genommenen Rechnungsgrundlagen, insbesondere dem Rechnungszins und 
der kalkulierten Lebenserwartung, und bestimmt die monatliche Rente je 
10.000 € Policenwert.

Die in einigen Verträgen verwendeten Allgemeinen Versicherungsbedingungen sahen 
vor, dass der Versicherer den Rentenfaktor herabsetzen darf, wenn sich nach Vertrags-
schluss unvorhersehbare Umstände ergeben, etwa eine deutlich steigende Lebenserwar-
tung oder dauerhaft sinkende Kapitalmarktrenditen. Auf Grundlage dieser Klausel hatte 
der Versicherer den Rentenfaktor mehrfach abgesenkt.

Der BGH erklärte diese Klausel für unwirksam. Zwar kann ein Versicherer bei langfris-
tigen Vorsorgeverträgen auf nachträgliche Störungen des wirtschaftlichen Gleichge-
wichts reagieren, unzumutbar ist jedoch ein einseitig ausgestaltetes Anpassungsrecht. 
Die Klausel erlaubte ausschließlich eine Reduzierung der Rentenleistung, verpflichtete 
den Versicherer aber nicht dazu, den Rentenfaktor bei später verbesserten Umständen 
wieder anzuheben.

Damit verstößt die Regelung gegen das sog. Symmetriegebot. Dieses verlangt, dass 
Verschlechterungen und Verbesserungen der maßgeblichen Umstände gleichbehandelt 
werden. Ein Versicherer, der sich das Recht zur Herabsetzung der Leistung vorbehält, 
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muss daher auch verpflichtet sein, positive Entwicklungen in vergleichbarer Weise an 
die Versicherungsnehmer weiterzugeben.

Entfernt ein Unternehmer im Rahmen von Abbruch- oder Demontagearbei-
ten mehr Bauteile als der Besteller nach seiner Vorstellung erwartet, führt 
dies nicht zwangsläufig zu einer Pflichtverletzung oder zum Verlust des Ver-
gütungsanspruchs. Dies verdeutlicht eine Entscheidung des Brandenburgi-
schen Oberlandesgerichts.

Im zugrunde liegenden Fall hatten die Parteien einen Werkvertrag über bestimmte De-
montageleistungen geschlossen. Der Unternehmer führte die Arbeiten aus und rechnete 
sie anschließend ab. Während der Besteller die Höhe der Vergütung nicht beanstandete, 
verweigerte er die Zahlung mit der Begründung, es seien mehr Bauteile abgerissen wor-
den als vertraglich vereinbart.

Das Gericht sah hierin keine Pflichtverletzung des Unternehmers. Entscheidend war, 
dass für den Unternehmer nicht hinreichend erkennbar war, welche Bauteile zwingend 
zu erhalten und welche abzureißen waren. Fehlt es an einer klaren und eindeutigen 
Abgrenzung des Leistungsumfangs, geht dies zulasten des Bestellers.

Zugleich bejahte das Gericht den Vergütungsanspruch trotz fehlender Abnahme. Da 
der Besteller keine Erfüllungs- oder Nachbesserungsansprüche mehr geltend machte, 
sondern die Zahlung ernsthaft und endgültig verweigerte und lediglich Schadenser-
satz verlangte, war eine förmliche Abnahme entbehrlich. Der Unternehmer konnte den 
Werklohn daher auch ohne Abnahme verlangen.

Das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg hat entschieden, dass eine ta-
rifvertragliche Regelung, nach der sämtliche Beschäftigte einschließlich der 
Teilzeitbeschäftigten Mehrarbeitszuschläge erst ab der Überschreitung der 
Wochenarbeitszeit für Vollzeitbeschäftigte erhalten, eine gesetzlich verbo-

tene Diskriminierung der Teilzeitbeschäftigten darstellt. Rechtsfolge ist die gerichtliche 
„Anpassung nach oben“ mit der Folge, dass auch bei Teilzeitbeschäftigten die Über-
schreitung ihrer individuellen Wochenarbeitszeit die tarifvertragliche Zuschlagspflicht 
auslöst.

Dieser Entscheidung lag der nachfolgende Sachverhalt zugrunde: Im Manteltarifvertrag 
für die Beschäftigten im Einzelhandel im Land Brandenburg (MTV) haben die Tarifver-
tragsparteien einen Mehrarbeitszuschlag von 25 % bei Überschreitung der tarifvertrag-
lichen Wochenarbeitszeit für Vollzeitbeschäftigte von grundsätzlich 38 Std. geregelt. 
Eine Arbeitnehmerin war als Teilzeitkraft im Verkauf tätig. In einem Zeitraum von 6 Mo-
naten leistete sie über ihre vertraglich vereinbarte Wochenarbeitszeit hinausgehend 62 
Arbeitsstunden, jedoch in keiner Woche mehr als 38 Arbeitsstunden. Sie verlangte mit 
ihrer Klage unter dem Gesichtspunkt ihrer Diskriminierung als Teilzeitbeschäftigter ge-
genüber vollzeitig Beschäftigten die Zahlung von Überstundenzuschlägen für 62 Stun-
den. Dies hatte der Arbeitgeber unter Verweis auf die tarifvertragliche Regelung und den 
grundgesetzlichen Schutz der Tarifautonomie verweigert.

Auch das Bundesarbeitsgericht hat mit Urteil vom 26.11.2025 entschieden, dass Teilzeit-
beschäftigten der tarifvertragliche Mehrarbeitszuschlag zusteht, wenn sie ihre individu-
elle wöchentliche Arbeitszeit proportional zur Zuschlagsgrenze für Vollzeitbeschäftigte 
überschreiten.

Der gesetzliche Mindestlohnanspruch kann durch die Überlassung eines 
Firmenwagens nicht erfüllt werden. Das Mindestlohngesetz verlangt eine 
Zahlung von Geld. Ein Firmenwagen kann nicht zur Erfüllung der Mindest-
lohnpflicht angenommen werden.

Ein Arbeitgeber muss also zusätzlich zu den wegen Überlassung eines Firmenwagens 
bereits entrichteten Sozialversicherungsbeiträgen auch Beiträge auf den gesetzlichen 
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Mindestlohn zahlen, da durch die Überlassung eines Firmenwagens der Mindestlohnan-
spruch nicht erfüllt wird. Mit seiner vom Gesetz angeordneten Entstehung werden hier-
auf Sozialversicherungsbeiträge fällig. Diese sind nicht durch die wegen der Überlassung 
des Firmenwagens bereits gezahlten Beiträge abgegolten.

So hat bereits das Bundesarbeitsgericht 2016 entschieden, dass der Anspruch auf den 
gesetzlichen Mindestlohn erst erfüllt ist, wenn die für den Kalendermonat gezahlte 
Bruttovergütung den Betrag erreicht, der sich aus der Multiplikation der Anzahl der in 
diesem Monat tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden mit dem gesetzlichen Mindest-
lohn ergibt.

Das Landesarbeitsgericht Hamm hat entschieden, dass die Vorlage einer 
online erworbenen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ohne jeglichen Arzt-
kontakt eine fristlose Kündigung rechtfertigen kann. Entscheidend ist dabei 
weniger, ob der Arbeitnehmer tatsächlich arbeitsunfähig war, sondern ob er 
mit der Bescheinigung den Eindruck erweckte, die Arbeitsunfähigkeit wurde 
ärztlich festgestellt.

In dem Fall aus der Praxis hatte ein Arbeitnehmer für mehrere Tage eine kostenpflichtig 
über eine Internetplattform bezogene AU eingereicht, die allein auf einem Fragebogen 
beruhte. Dabei fand weder ein persönlicher, ein telefonischer oder ein digitaler Kontakt 
zu einem Arzt statt. Gleichwohl war die Bescheinigung optisch an den sog. „gelben 
Schein“ angelehnt und enthielt Formulierungen, die eine ärztliche Feststellung sugge-
rierten. Der Arbeitgeber zahlte zunächst Entgeltfortzahlung, kündigte jedoch fristlos, 
nachdem Zweifel an der Bescheinigung aufkamen.

Das Gericht sah darin einen schweren Vertrauensbruch und eine erhebliche Pflichtver-
letzung. Eine Abmahnung musste nicht erfolgen, weil die Täuschung über das Zustan-
dekommen der AU das Vertrauensverhältnis nachhaltig zerstört hatte.

Hat ein Mieter aus dem Mietverhältnis einen fälligen Gegenanspruch ge-
gen den Vermieter, etwa auf Beseitigung eines Mangels (z. B. Reparatur der 
Heizung), kann er die geschuldete Leistung in angemessenem Umfang bis 
zur Bewirkung der ihm zustehenden Leistung zurückbehalten (Zurückbehal-
tungsrecht). Voraussetzung hierfür ist stets ein fälliger Gegenanspruch des 
Schuldners gegen den Gläubiger.

Diese Grundsätze lassen sich jedoch nicht auf das Verhältnis zwischen Wohnungseigen-
tümer und der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer (GdWE) übertragen.

Aus dem Anspruch eines Wohnungseigentümers gegen die GdWE auf Erstellung der 
Jahresabrechnungen kann jedoch gegenüber dem Anspruch der GdWE auf Zahlung der 
auf der Grundlage des Wirtschaftsplans festgelegten Vorschüsse und der beschlossenen 
Rücklagen kein Zurückbehaltungsrecht hergeleitet werden. Dementsprechend können 
Wohnungseigentümer laufende Hausgeldzahlungen nicht mit der Begründung verwei-
gern, dass Jahresabrechnungen ausstehen.

Die in einem Wirtschaftsplan ausgewiesenen Vorschüsse sollen zur Verwaltung des Ge-
meinschaftseigentums in dem betreffenden Wirtschaftsjahr tatsächlich zur Verfügung 
stehen. Es handelt sich um das zentrale Finanzierungsinstrument der GdWE. Die lau-
fenden Vorauszahlungen gewährleisten, dass die für die Bewirtschaftung der Anlage 
notwendigen Mittel bereitstehen.

Ein Zurückbehaltungsrecht könnte alle Wohnungseigentümer dazu verleiten, die Vor-
schüsse wegen ausstehender Jahresabrechnungen nicht zu zahlen. Dann wäre der Ge-
meinschaft die finanzielle Grundlage für das betroffene Wirtschaftsjahr entzogen. Sie 
wäre demnach in ihrer Handlungsfähigkeit stark beschränkt. Bei Zahlungsausfällen kann 
etwa eine Versorgungssperre drohen, der Versicherungsschutz kann gefährdet werden 
und Verzugszinsen können anfallen. Aus diesem Grund ist auch die Aufrechnung durch 
den Wohnungseigentümer grundsätzlich ausgeschlossen und nur ausnahmsweise zulässig.
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Wer von seiner Baugenehmigung abweicht, riskiert im schlimmsten Fall den 
kompletten Abriss. Damit ein Bauwerk noch als das ursprünglich genehmig-
te Vorhaben gilt, müssen die wesentlichen Merkmale unverändert bleiben. 
Zu diesen Merkmalen gehören vor allem Standort, Grundfläche, Bauvolu-
men, Zweck, Höhe, Dachform und das äußere Erscheinungsbild.

Ändern sich diese Punkte, kommt es darauf an, wie stark die Änderungen sind und ob sie 
wesentliche Auswirkungen haben. Maßgeblich ist, ob durch die Änderungen neue recht-
liche Fragen entstehen oder Interessen betroffen sind, die bei der Genehmigung bisher 
keine Rolle spielten.

Wandhöhen sind besonders wichtig. Denn werden die Wände höher oder niedriger gebaut 
als genehmigt, lässt sich das nicht ohne großen Aufwand und massive Eingriffe in die 
Gebäudestruktur korrigieren. Deshalb ist eine Abweichung bei der Wandhöhe fast immer 
entscheidend.

Ein Teilabriss statt vollständiger Beseitigung ist nur möglich, wenn man dadurch einen 
weitgehend legalen Zustand herstellen kann. Reicht ein Teilrückbau nicht aus, um das 
Bauwerk im Wesentlichen genehmigungskonform zu machen, darf die Behörde den kom-
pletten Abriss verlangen.

Die vom Oberlandesgericht Düsseldorf herausgegebene „Düsseldorfer Ta-
belle“ wurde zum 1.1.2026 geändert. Gegenüber der Tabelle 2025 sind die 
Bedarfssätze minderjähriger und volljähriger Kinder angehoben worden. 
Außerdem sind die Anmerkungen zur Tabelle um Regelungen des angemes-

senen Selbstbehalts bei der Inanspruchnahme von Kindern auf Elternunterhalt und von 
Großeltern auf Enkelunterhalt ergänzt worden. 

Die in der Tabelle ausgewiesenen Richtsätze sind Erfahrungswerte, die den Lebensbedarf 
des Kindes ausgerichtet an den Lebensverhältnissen der Eltern und an seinem Alter auf 
der Grundlage durchschnittlicher Lebenshaltungskosten typisieren, um so eine gleichmä-
ßige Behandlung gleicher Lebenssachverhalte zu erreichen.

Zum 1.1.2026 betragen die Regelsätze bei einem Nettoeinkommen des/der Unterhalts-
pflichtigen bis 2.100 €:

1.	 486 € für Kinder von 0 – 5 Jahren
2.	 558 € für Kinder von 6 – 11 Jahren
3.	 653 € für Kinder von 12 – 17 Jahren und
4.	 698 € für Kinder ab 18 Jahren.

Die Sätze steigen mit höherem Einkommen um bestimmte Prozentsätze.

Die gesamte Tabelle befindet sich auf der Internetseite des Oberlandesgerichts Düsseldorf 
unter https://www.olg-duesseldorf.nrw.de – Schnellzugriff – Düsseldorfer Tabelle.
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Basiszinssatz: 
(§ 247 Abs. 1 BGB)

Seit 1.1.2026 = 1,27 %; 1.7.2025 – 31.12.2025 = 1,27 %; 1.1. – 30.6.2025 = 2,27 %
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: 
(§ 288 BGB)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern
•	 abgeschlossen bis 28.7.2014:	
•	 abgeschlossen ab 29.7.2014:
•	 bei Handelsgeschäften zusätzlich

Basiszinssatz + 5-%-Punkte

Basiszinssatz + 8-%-Punkte
Basiszinssatz + 9-%-Punkte
zzgl. 40 € Pauschale

Verbraucherpreisindex: 
2020 = 100 

2025: Dezember = 122,7; November = 122,7; Oktober = 123,0; September = 122,6; 
August = 122,3; Juli = 122,2; Juni = 121,8; Mai = 121,8; April = 121,7; März = 121,2; 
Februar = 120,8; Januar = 120,3
 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: https://www.destatis.de – Themen – Konjunkturindikatoren

 Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Änderungen, 
die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, werden ggf. in einer der nächsten Ausgabe berücksichtigt. Trotz sorgfältiger 
und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt. Rechtsstand: 13.1.2026


